
 

Landesjugendamt 

 

 
Niederschrift 
 
über die Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses Rheinland-Pfalz (15/07) 
am 20. November 2017 
 
im Erbacher Hof, St. Hildegard-Saal, 

Gerberstr. 24, 55116 Mainz 

 
 
Teilnehmer:  siehe Anwesenheitsliste 
Dauer:   10 Uhr - 13 Uhr 
 
 

Festgestellte Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Festlegung der Tagesordnung 

3. Annahme der Niederschrift über die Sitzung vom 25.09.17 

4. Besuch der Staatsministerin Anne Spiegel 

5. Informationen aus den Fachausschüssen 

6. Informationen aus den Ministerien und der Verwaltung des Landesjugendamtes 

7. Vorlage Nr. 17 
Haushaltsplanaufstellung 2019/2020 

8. Anlage zur Vorlage Nr. 16 vom 25.09.17 
Verwaltungsvorschrift zur Gewährung von Zuwendungen zu den Bau- und Ausstat-
tungskosten von Kindertagesstätten, Entwurf vom 31.08.2017 
(Information zum Beschlussergebnis des Fachausschusses) 

9. Vorlage Nr. 18 
Empfehlung zur Kindertagespflege 

10. Vorlage Nr. 19 
Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII 
hier: Waldritter Südwest e.V. 

11. Verschiedenes 
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zu TOP 1: Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Der Vorsitzende, Albrecht Bähr, eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Ei-
nen besonderen Gruß und Dank richtet Herr Bähr an Staatsministerin Anne Spiegel, 
die ihr Versprechen aus der konstituierenden Sitzung einlöst und den Landesjugend-
hilfeausschuss binnen eines Jahres erneut besucht. 
 
Er stellt fest, dass die Einladung fristgerecht zugesandt worden ist und der Ausschuss 
zur heutigen Sitzung beschlussfähig ist. 
 
Er informiert über einen Mitgliederwechsel bzw. Neuberufung in den Landesjugendhil-
feausschuss. Verena Maus (LKA) ist als beratendes Mitglied in den Landesjugendhil-
feausschuss berufen worden. Sie tritt die Nachfolge von Michael von Focht an, der die 
Nachfolge von Frank Hasenclever als stellvertretendes beratendes Mitglied antritt. 
 
 
zu TOP 2: Festlegung der Tagesordnung 
 
Die Tagesordnung wird ohne weitere Änderungen angenommen. Zum Thema 
„Schulsozialarbeit“ und dem kurzfristig übersandten Entwurf zur Verwaltungsvorschrift 
wird Frau Westrich unter Punkt „Informationen aus den Ministerien“ Stellung nehmen. 
 
 
zu TOP 3: Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am 25.09.2017 
 
Herr Steinberg weist darauf hin, dass Frau Käseberg entgegen der Angabe im Proto-
koll dem Ministerium für Bildung angehört. Die Niederschrift über die Sitzung am 
25. September 2017 wird mit der genannten Änderung einstimmig angenommen.  
 
 
zu TOP 4: Besuch der Staatsministerin Anne Spiegel 
 
Staatsministerin Anne Spiegel begrüßt die Mitglieder des Landesjugendhilfeausschus-
ses und dankt für die geleistete Arbeit im ersten Jahr der neuen Amtsperiode. An-
schließend äußert sie sich rückblickend zu Themen und Projekten des Landesjugend-
hilfeausschusses und ihres Ministeriums aus dem Jahr 2017: 
 
Die Ministerin hebt hervor, dass es trotz widriger Haushaltsbedingungen gelungen sei, 
für Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im Landhaushalt 2017/2018 zusätzlich 1 Mio. 
Euro bereitzustellen, mit dem vier neue Jugendprogramme gestartet werden konnten. 
Zum einen ist es das Programm für die mobile Jugendarbeit im ländlichen Raum 
(14 Anträge für 12 Fachkräftestellen) und zum anderen das Programm für die aufsu-
chende Jugendsozialarbeit für junge benachteiligte Menschen (10 Anträge für 9,5 Per-
sonalstellen). Die Personalstellen würden überwiegend erst in 2018 zur Verfügung ste-
hen, da viele kommunale Gremien noch zu beteiligen seien. Damit seien auch zentrale 
Anliegen ihres Hauses verbunden: Es gehe ihr darum, die Jugendarbeitsinfrastruktur 
in der Fläche zu stärken und nachhaltig zur Überwindung von Armut und sozialer Be-
nachteiligung junger Menschen beizutragen. Schließlich sei es ihr ein besonderes An-
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liegen, kreative Beteiligungsprojekte (einschließlich der überregionalen Zusammenar-
beit der kommunalen Jugendvertretungen in einem Dachverband) sowie die eigen-
ständige Jugendpolitik insgesamt zu stärken. Es freue sie deshalb besonders, dass im 
Rahmen von JES erneut ein Praxisentwicklungsprojekt in Trägerschaft des Landesju-
gendhilfeausschusses entstanden sei. In dem Ende November startenden Projekt 
„JES! – mit PEP vor Ort“ geht es um die Begleitung und Unterstützung örtlicher Ju-
gendpolitik. Das Projekt wird ebenfalls vom Ministerium gefördert. 
Mit der Mittelerhöhung für die Förderung der Personalkosten für Bildungsreferenten 
und Bildungsreferentinnen bei den Jugendverbänden und die Förderung der Fach-
kräfte in Jugendzentren anerkannter freier Träger konnte eine Absicherung dieser 
Stellen erzielt werden. Die Ministerin versprach, auch zukünftig entschieden für die 
Stärkung der Jugendförderung einzutreten. 
 
Im Weiteren ging sie auf die vorläufig gescheiterte SGB VIII-Reform ein. Dies sei ei-
nerseits bedauerlich, aber andererseits verschmerzbar, weil die inklusive Lösung und 
die Reform des Pflegekinderwesens nicht mehr Inhalt des Reformentwurfs gewesen 
seien. Nachdrücklich bekannte sie sich aber auch dazu, dem vorgelegten Reforment-
wurf nicht zugestimmt zu haben. Es sei unter anderem darum gegangen zu verhin-
dern, dass die Kinder- und Jugendhilfe durch Sonderreglungen für zugewanderte 
junge Menschen ein Zwei-Klassen Angebot einführt.  
 
Sie begrüßt, dass die Bundesinitiative „Frühe Hilfen“ als dauerhafte Bundesstiftung 
fortgesetzt wird; auf Landesebene würden bewährte Konzepte zukünftig fortgeführt 
werden können (Familienhebammen, Familiengesundheitskrankenpflegekräfte, „Guter 
Start ins Kinderleben“ an Geburtskliniken, vielfältige kommunale Initiativen). Notwen-
dige Anpassungen an die Vorgaben der Bundestiftung beim Förderverfahren sind zwi-
schenzeitlich bereits umgesetzt worden. 
 
In ihrem Rückblick geht sie kurz auf die Beschwerdestelle für die Kinder- und Jugend-
hilfe in Rheinland-Pfalz und die Beratungsstelle Salam ein. Die Ombudsstelle beim 
Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz hat ihre Arbeit am 1. Mai aufgenom-
men. Sie ist vorerst ein dreijähriges Modellprojekt und soll anschließend durch eine 
entsprechende Änderung im Gesetz fest verankert werden.  
Die Beratungsstelle Salam und das Präventionsnetzwerk DivAN werden durch die Ko-
ordinierungsstelle beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung flankiert und 
implementieren Maßnahmen gegen islamistische Radikalisierung, um die bestehen-
den Projekte gegen rechtsextremer Radikalisierung zu ergänzen - gegen jegliche 
Form von Radikalisierung. 
 
Die Ministerin bedauert, dass die Bemühungen des Bundes zur geplanten Novellie-
rung des Jugendschutzgesetzes leider gescheitert sind. Eine Anpassung an die aktu-
ellen Medienentwicklungen sei aber dringend geboten. Rasante Mediatisierung und 
Digitalisierung stellen die Politik vor neue Herausforderungen. Der gesetzliche Ju-
gend- und Medienschutz richte sich noch immer nach Verbreitungswegen (Trägerme-
dien oder Telemedien/Rundfunk), nicht nach medialen Inhalten. Diese Trennung sei 
nicht an den aktuellen Gegebenheiten orientiert und damit nicht zeitgemäß. Frau Spie-
gel fordert einen moderneren Jugendmedienschutz aus Förderung, Teilhabe und 
Schutz. 
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Weitere wichtige Herausforderungen für ihr Ministerium und die Landespolitik sehe sie 
darin, sich dafür stark zu machen, dass die Kinderrechte im Grundgesetz verankert 
würden. Es gelte zudem, die Armut von jungen Menschen und ihren Familien, insbe-
sondere auch von Alleinerziehenden wirksam zu bekämpfen, zum Beispiel indem man 
konsequent bei einer materiellen Existenzsicherung von Kindern ansetze. Im Hinblick 
auf die Hilfe für zugewanderte junge Menschen unterstreicht sie die Bedeutung eines 
flexiblen Hilfeangebots, zugleich versichert sie, dass sie die dort engagierten Träger 
mit den Folgen wechselnder Bedarfe nicht allein lassen wird.  
 
 
Herr Bähr bedankt sich für den Rückblick und bittet um Erläuterung des Hintergrundes 
zur Idee einer Kindergrundsicherung und der Einbeziehung in den Beteiligungspro-
zess. Frau Spiegel erklärt, dass sie bei den Fragen der Armutsbekämpfung oder der 
Neuordnung der Eingliederungshilfe im engen Kontakt mit dem Sozialministerium 
stehe. Effektive Armutsbekämpfung brauche materielle Unterstützung seitens des 
Bundes, die durch eine Kindergrundsicherung etabliert werden könne. 
 
Herr Steinberg bittet für den Fachausschuss 1 einen inhaltlichen und strukturel-
len Gesamtbericht zu den vier neuen Förderprogrammen der eigenständigen Ju-
gendpolitik zu erhalten, der eine Auflistung der geförderten Personalstellen un-
ter Benennung der beteiligten Träger beinhaltet. Dieser Bericht könnte in der 
ersten Sitzung des neuen Jahres vorgelegt werden. Frau Spiegel wird die Anre-
gung aufnehmen und weitergeben. 
 
Herr Lerch weist darauf hin, dass es nicht an Projektfinanzierung mangele, sondern an 
einer Grundfinanzierung, wie auch dem aktuell erschienenen kommunalen Bericht des 
Landesrechnungshofes zu entnehmen sei. Dies wird dann zum Problem, wenn er-
probte und bewährte Projekte gedeckelt werden, wie z. B. bei den Hilfen zur Erzie-
hung, die eine anfängliche Förderung von 25 % durch das Land erhielten und nun auf 
mittlerweile real 10 % gesunken seien. Für die Schulsozialarbeit seien die Förderbe-
träge seit Einführung vor 14 Jahren nicht erhöht worden. Die Mehrkosten müssen 
durch die Kommunen aufgefangen werden. Der finanzielle Rahmen der Kreise und 
kreisfreien Städte sei jedoch sehr eng, so dass diese Art der Projektfinanzierung des 
Landes auch zu einer Schieflage im kommunalen Finanzausgleich führe. Daher 
müsse weniger Projekt-, mehr Grundstrukturförderung erfolgen.  
Frau Spiegel weist darauf hin, dass alle Ministerien mit den Kommunen bzgl. der Fi-
nanzierungsproblematik im Gespräch seien. Im Oktober hat es eine Kabinettssitzung 
mit den kommunalen Spitzenverbänden und den kommunalen Vertretern gegeben, bei 
der auch das Thema Finanzen angesprochen worden ist. Leider sei auch der vorgege-
bene finanzielle Rahmen des Landes in Zeiten der Schuldenbremse eng gesteckt, da-
her müssen die Landesministerien im Gespräch mit den Kommunen ein Gesamtpaket 
schnüren, so die Ministerin. Mit umfangreichen Verbesserungen könne jedoch nicht 
gerechnet werden. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung sei die Finanzierung in den 
einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich geregelt, so dass es auch sehr unter-
schiedliche finanzielle Regelungen in diesem Bereich gebe, ergänzt Frau Spiegel. 
 
Frau Völcker spricht die mangelnde Unterstützung und Verantwortung des Gesund-
heitsministeriums an, z. B. bei den Themen des Kinderschutzes für unter dreijährige 
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Kinder oder Kinder psychisch kranker Eltern sowie die aktuelle Problematik der stei-
genden Zahl an Inobhutnahmen von unter dreijährigen Kindern wie Herr Bähr ergänzt.  
Frau Spiegel versprach, diese Anregung zu kommenden Beratungen in das eigene Mi-
nisterium mitzunehmen, aber auch zu Gesprächen mit dem Gesundheitsministerium. 
Beispielhaft für die gute Zusammenarbeit seien die Regelungen für Hebammen, auch 
wenn hier eine Lösung auf Bundesebene noch nicht abschließend erreicht worden sei. 
Die Zusammenarbeit werde auch zukünftig engmaschig fortgeführt.  
 
Herr Bähr weist darauf hin, dass in der Vergangenheit viele Träger aufgefordert wur-
den, stationäre Plätze für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge einzurichten. Auf 
Grund mangelnder Belegung der Plätze kommen viele Träger in finanzielle Schiefla-
gen, weil die Plätze aus diversen Gründen nicht besetzt sind.  
Frau Spiegel führt aus, dass seit dem 1. November 2015 die Verteilung der unbeglei-
teten minderjährigen Ausländer und Ausländerinnen (umA) auf die Bundesländer nach 
dem Königsteiner Schlüssel erfolgt. Für Rheinland-Pfalz habe dies zu einer erhöhten 
Aufnahme von umA geführt. Die Neuregelung sei jedoch schnell umgesetzt worden 
und die Quote für 2017 ist bereits jetzt erfüllt (um 100 %) worden. Frau Spiegel erläu-
tert, dass Rheinland-Pfalz Unterbringungsplätze für Flüchtlinge von 14.000 Plätze auf 
aktuell ca. 3.500 Plätze (zzgl. Pufferkapazitäten) wieder abgebaut habe, eine Reakti-
vierung aber jederzeit möglich sei. Derzeit seien insgesamt weniger Aufnahmen zu 
verzeichnen, weil es weniger umA gebe. Die vorhandenen aufgebauten Strukturen 
sind gut, verlässliche Prognosen für die Zukunft gibt es jedoch nicht. Es findet ein in-
tensiver Austausch seitens des Ministeriums mit den Trägern bzgl. der Kostenüber-
nahme für derzeit freie Plätze statt, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.  
 
Herr Bähr fragt, wie die Ministerin sich zur SGB VIII-Reform bzw. jetzt zum Bundesteil-
habegesetz (BTHG), d.h. zur Neuregelung bzgl. der Abgabe der unter 18-Jährigen 
und Schulpflichtigen an die Steuerungskompetenz der Kommunen positioniert. 
Frau Spiegel verweist auf die gute Zusammenarbeit mit Frau Bätzing-Lichtenthäler 
(Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) bei der anstehenden Re-
form des BTHG. Die am Prozess Beteiligten müssten sich in der avisierten Lösung 
wiederfinden, um die Reform erfolgreich umzusetzen. Frau Spiegel wolle sich für die 
inklusive Lösung (Modellprojekt des Kreises Nordfriesland) weiterhin auch auf Bun-
desebene einsetzen.  
Herr Bähr hakt beim Reformziel einer vollständigen Inklusion nach, ob sich das Minis-
terium nicht frühestmöglich in den Diskussionsprozess über die erwähnte Abgabe der 
Steuerungskompetenz an die Kommunen einschalten möchte und dies in die eigenen 
Planungen aufnehmen müsse. Frau Spiegel antwortet, sie sehe keinen Widerspruch 
zwischen den Planungen des Sozialministeriums bzgl. der Reform des BTHG und den 
Planungen auf Bundesebene zur SGB-VIII-Reform. 
 
Der Vorsitzende Albrecht Bähr dankt der Ministerin für den Besuch, Anne Spiegel ih-
rerseits den Ausschussmitgliedern für das Engagement in der Kinder- und Jugend-
hilfe. Sie verspricht, spätestens in einem Jahr erneut den Ausschuss zu besuchen. 
 
 
zu TOP 5: Information aus den Fachausschüssen 
 
Fachausschuss 1: 
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Zur Sitzung vom 15.11.2017 wird auf die Berichtsvorlage in der Anlage verwiesen. 
Herr Steinberg informiert darüber hinaus, dass der Fachausschuss 1 am 17.01.2018 
vormittags tagt. Am Nachmittag wird es im Haus der Jugend in Mainz ein Fachge-
spräch zum Thema „Fachkräfte gewinnen und halten“ mit den Referenten Prof. Dr. 
Friesenhahn (HS Koblenz), Prof. Dr. Ulrich Papenkort (Kath. HS Mainz) und Frau 
Scherer aus dem Wissenschaftsministerium geben. Dazu werden auch die Mitglieder 
des Landesjugendhilfeausschusses eingeladen.  
 
Neben der ersten Bitte des Fachausschusses 1 zu den vier Förderprogrammen bittet 
der Ausschuss des Weiteren den Landesjugendhilfeausschuss, das Ministerium für 
Bildung um einen Sachstandsbericht zum Förderprogramm „Ferienbetreuung schul-
pflichtiger Kinder“ anzufragen. Dieser soll Aspekte wie Mittelabruf, welche Träger, ggf. 
auftretende Schwierigkeiten bei der Umsetzung, auftretende Konkurrenz zur Förde-
rung der sozialen Bildung, Qualität der Maßnahmen, Rolle des § 72a SGB VIII, Ver-
lässlichkeit und Planbarkeit der Mittel und zur Klärung des Konzeptes (Definition der 
Begriffe „Betreuung“ und „Bildung“) beinhalten. Der Fachausschuss würde den Kriteri-
enkatalog in seiner nächsten Sitzung erstellen und der Verwaltung des Landesjugend-
amtes zur Verfügung stellen. Den Bericht hätte der Fachausschuss gern zur zweiten 
Sitzung im Jahr 2018. 
Der Landesjugendhilfeausschuss stimmt der Bitte einstimmig zu. Die Verwal-
tung des Landesjugendamtes wird mit der Weiterleitung der Bitte ans Ministe-
rium für Bildung beauftragt. 
 
 
Fachausschuss 2: 
Zur Sitzung vom 09.11.2017 wird auf die Berichtsvorlage in der Anlage verwiesen. 
 
Herr Lerch berichtet von der Diskussion mit Vertretern des Landesrechnungshofes 
zum Kommunal- und Jahresbericht 2017 des Landesrechnungshofes. Der Landes-
rechnungshof wies darauf hin, dass Hauptadressat des Berichtes der Landtag sei. Die 
Berechnungsgrundlage des Berichtes ist auch von Fachleuten kritisch hinterfragt wor-
den. Die ermittelten Einsparpotentiale seien theoretisch ermittelte Werte, deren Um-
setzung in der Praxis wegen mangelnder Praktikabilität scheitern dürfte (ermitteltes 
Einsparpotential von 90 Mio. Euro für 12.000 zum Stichtag unbesetzte Kita-Plätze), so 
die Aussage des Landesrechnungshofes. Dieser plädiert für eine Systemumstellung, 
vergleichbar mit der Regelung in Hessen, von einer gruppenbezogenen zu einer Pro-
Kopf-Förderung für die Personalbemessung. Mehrpersonal in den Kitas müsse derzeit 
zu 100 % von den Kommunen finanziert werden, da der Landesanteil aus den Mitteln 
nach dem Landesausgleichsfinanzierungsgesetz entnommen werde, die den Kommu-
nen zustehen. 
 
Herr Bähr weist darauf hin, dass nach dem Bericht des Landesrechnungshofs der Be-
richt der Bertelsmann-Stiftung erschienen sei, in dem man zu anderen Ergebnissen 
kommt. Herr Lerch erklärt, dass der Landesrechnungshof von der tatsächlichen, die 
Bertelsmann-Stiftung von der gemeldeten Anzahl von Kindern ausgeht. 
 
 
Fachausschuss 3: 
Zur Sitzung vom 13.11.2017 wird auf die Berichtsvorlage in der Anlage verwiesen. 
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Frau Völcker regt ein Treffen der Vorsitzenden der Fachausschüsse an. Sie möchte 
nicht den Fachausschuss 4 aktivieren, es geht lediglich um einen Austausch bzgl. der 
thematischen Schnittstellen in den Fachausschüssen. 
 
 
zu TOP 6: Information des Ministeriums und der Verwaltung des Landesju-

gendamtes 
 
Herr Bähr begrüßt den kommissarischen Vizepräsidenten des Landesamtes für Sozia-
les, Jugend und Versorgung Herrn Spannagel, der den Vorsitzenden Detlef Placzek 
vertritt. 
 
Claudia Porr aus dem Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz (MFFJIV) informiert stellvertretend für Herrn Lohest für den Bereich 
„Familie“ zu folgenden Punkten: 

 
 Zur Schaffung der Ombudsstelle ist noch zu ergänzen, dass die meisten Be-

schwerden in den Einrichtungen oder bei den Jugendämtern, also in den bereits 
vorhandenen Strukturen geklärt werden können; für die Fälle, in denen dies nicht 
möglich ist, ist die Ombudsstelle geschaffen worden. Bereits vorhandene und 
neu geschaffene Strukturen stehen nicht in Konkurrenz. Das Ministerium wird in 
Kürze ein Gespräch mit den Beteiligten führen, um die verschiedenen Ak-
teure/Initiativen und deren Ressourcen kennen zu lernen. 

 Trotz bundesweit zurückgehender Zugänge sind die Fallzahlen der unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlinge (umF) in Rheinland-Pfalz mit derzeit ca. 2.800 umF 
relativ stabil. Frau Poor weist auf die wöchentliche Auswertung des Ministeriums 
zu den umF auch im interkommunalen Vergleich hin, die auch den Anteil der jun-
gen Volljährigen ausweist. Das Thema wird im nächsten Landesforum umF auf-
gegriffen. 

 Zum Thema „Clearingplätze für strafunmündige Kinder und Jugendliche in der 
Kinder- und Jugendhilfe“ hat ein Fachgespräch mit Vertretern und Vertreterinnen 
der Spitzenverbände, freien Trägern, der Kinder- u. Jugendpsychiatrie und des 
LKA zur Sondierung stattgefunden. Es wurde eine Konzeptgruppe gegründet, die 
das Suchen von Lösungen für diese Clearingplätze unter Beteiligung der kommu-
nalen Träger verabredete. 

 Die AG der obersten Landesjugend- und Familienbehörden hat eine länderoffene 
AG eingerichtet, die sich mit dem Thema „Kindeswohl im Kontext islamistisch ra-
dikalisierter Familien“ beschäftigt. Ausführlicher Bericht folgt zur nächsten Sit-
zung des Landesjugendhilfeausschusses. 

 Bei der regionalen Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder beim 
Landesjugendamt hatten sich bis Ende 2015 ca. 1.000 Betroffene gemeldet und 
um Unterstützung gebeten. Von den 860 Anträgen für Rheinland-Pfalz waren bis 
Ende 2016 noch ca. 300 Vorgänge offen und noch ausstehende Erstgespräche 
(ca. 30) zu führen. Jetzt gibt es nur noch vereinzelte Beratungsanfragen. Der 
Fonds läuft Ende 2018 endgültig aus, bis dahin müssen alle Auszahlungen er-
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folgt sein. Die zuständige Steuerungsgruppe auf Landesebene bereitet einen ent-
sprechenden Abschlussbericht vor. Der Landesbeirat Heimerziehung 
1950er/60er Jahre wird dazu eingeladen. 

 
Herr Prof. Bundschuh hat folgende Fragen zur Kindeswohlgefährdung bei Kindern, die 
in islamistisch radikalisierten Familien aufwachsen:  

1. Gibt es Verbindungen zwischen Kindeswohlgefährdung von der eher Minderjäh-
rige betroffen sind und (eher älteren) Jugendlichen/jungen Erwachsenen? 

2. Gibt es vergleichbare Initiativen in Rheinland-Pfalz zur Kindeswohlgefährdung 
mit dem Themenschwerpunkt Rechtsextremismus? 

3. Welche Anknüpfungspunkte/Erfahrungswerte bzw. Austausch mit anderen Bun-
desländern gibt es? 

Frau Poor erläutert, dass auf die Abfrage von Herrn Faller (Referatsleiter für Extremis-
mus im MFFJIV) zu den gemachten Erfahrungen in anderen Bundesländern kaum 
nennenswerte Erfolge zu verzeichnen waren. Die jetzt initiierte Bund-Länder-Arbeits-
gruppe wird sich schwerpunktmäßig mit Prävention, Intervention und Wissen zu die-
sem Thema allgemein, aber auch speziell zum Kinderschutz beschäftigen und voraus-
sichtlich bis Mitte 2018 eine Arbeitshilfe vorlegen. Auch Rechtsextremismus ist ein 
wichtiges Thema – inwiefern eine Kindeswohlgefährdung besteht, beurteilen die Mitar-
beitenden der Jugendämter. Anhand der von dort gemeldeten Fälle zieht das Ministe-
rium Rückschlüsse, ob es sich lediglich um Einzelfälle handelt oder strukturelle Verän-
derungen vorliegen. 
Frau Zeller wird in der o. g. Bund-Länder-Arbeitsgruppe mitarbeiten und die Anregun-
gen von Herrn Prof. Bundschuh aufgreifen. In der ersten Sitzung wird es um die Be-
stimmung des Arbeitsauftrages und des Kontextes gehen. 
 
 
Stellvertretend für Frau Käseberg berichtet Frau Westrich vom Ministerium für Bildung 
zum kürzlich vorgelegten Entwurf zur Verwaltungsvorschrift Schulsozialarbeit, die die 
bisherigen Standards für Schulen, die den Abschluss der Berufsreife anbieten, ab 
01.01.2018 ablösen sollen. Mit den vom Landtag zusätzlich bewilligten Mittel (2 Mio. 
Euro) soll das Niveau der Schulsozialarbeit landesweit angeglichen werden. Zu den 
integrierten Gesamtschulen (IGS) und den Realschulen plus kommen noch 26 Schu-
len mit Schwerpunkt Lernen hinzu. Die bestehenden Standards wurden fortgeschrie-
ben, der Beirat wurde jedoch abgeschafft. Mindestens 1 x jährlich wird ein Auswer-
tungs- und Planungsgespräch mit den Beteiligten stattfinden. Die Bezeichnungen der 
Hochschulabschlüsse wurden angepasst und ein Passus zur Vermeidung von Doppel-
förderungen eingefügt. Die Sachberichte sind zur besseren Vergleichbarkeit kalender-
jährlich abzugeben.  
Die Verteilung der Landesmittel in Höhe von 7 Mio. Euro für 2018 wurde neu geregelt. 
Die Landesmittel werden zunächst rechnerisch für jeweils eine halbe Personalstelle 
auf die Schulformen Realschule Plus, IGS und Schule mit Förderschwerpunkt Lernen 
verteilt. Der Restbetrag wird an die Jugendämter anteilig entsprechend der Anzahl der 
Empfänger von SGB-II-Leistungen im Alter zwischen 10-16 Jahren zugewiesen. Bei 
der Budgetierung wird weiterhin von den bisher gezahlten 30.600 Euro Landesförde-
rung ausgegangen. Die Neuregelung hat zur Folge, dass einige Städte und Kreise 
Stellenzuwächse verzeichnen können, andere jedoch nicht, da sie in diesem Bereich 
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bereits gut aufgebaute Strukturen haben. Im Ergebnis wird es nun jedoch einen ver-
gleichbaren Maßstab geben. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Lerch erklärt Frau Westrich, dass bei Gewährung eines 
Schulsozialarbeiters sieben Lehrerstunden auf das Ganztagsbudget der Schule ange-
rechnet werden. Außerdem stellt Herr Lerch die Frage, ob jetzt zwingend die Zustim-
mung der Schule bei Einstellung einer Schulsozialarbeiterin oder eines Schulsozialar-
beiters erforderlich ist. Frau Westrich wird dies prüfen. 
 
Herr Bähr schlägt wegen der Kurzfristigkeit der Vorlage des beratungsbedürftigen Ent-
wurfes der Verwaltungsvorschrift vor, die auf den 06.12.2017 gesetzte Frist zu verlän-
gern. Es wird vereinbart, dass alle Fachausschüsse den Entwurf im Januar beraten 
und eine Stellungnahme dazu abgeben, die endgültige Beratung erfolgt dann in der 
nächsten Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses. 
Der Landesjugendhilfeausschuss stimmt dem Vorschlag einstimmig zu. 
 
 
Frau Zeller informiert für die Verwaltung des Landesjugendamtes zu folgenden Punk-
ten: 
 
 Zum großen Thema Kita-Novelle, für die noch kein Entwurf des Ministeriums vor-

liegt, werden auf der Verwaltungsebene bereits Vorbereitungen getroffen, da 
eine Umstellung des Verwaltungssystems auf eine webbasierte Administration 
grundsätzlich erforderlich ist. 

 Die Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer ist derzeit eine 
umfangreiche, zeit- und ressourcenintensive Aufgabe. Das rheinland-pfälzische 
Verfahren wurde für 2018 in Abstimmung mit dem Ministerium erneut verändert. 

 Zum Thema Kinderschutz finden derzeit verstärkt Veranstaltungen mit den Ju-
gendämtern statt. Für 2018 ist gemeinsam mit der Partnerabteilung für Gesund-
heitsschutz im LSJV und dem Gesundheitsministerium die Überarbeitung der 
Handreichung zur Kooperation von Gesundheits- und Jugendämtern geplant. 

 Im Bereich des Adoptionsrechtes sind durch das zuständige Ministerium weitrei-
chende Änderungen geplant, die GZA ist auf Landes- und Bundesebene intensiv 
mit diesen befasst. 

Frau Nonninger berichtet zur Unterstützung der kommunalen Jugendpolitik über die 
Auftaktveranstaltung „JES! - mit PEP vor Ort“, die am 27. und 28. November 2017 
stattfindet. 
 
Herr Bähr weist auf das wiederholt auftretende Problem hin, dass es aufgrund fehlen-
der Besetzungen von Stellen im Landesjugendamt zu Verzögerungen in der Bearbei-
tung von Anträgen und Bewilligung von Zuschüssen komme. Frau Zeller bittet darum, 
sich ggf. bei ihr zu beschweren, nicht bei der Ombudsstelle. Es komme gelegentlich zu 
personellen Engpässen, an zentralen Stellen werden jedoch keine Stellen eingespart, 
so Frau Zeller. In der Vergangenheit hatten die Referate 35 (Frau Liß) und 31 (Frau 
Nonninger) personelle Engpässe, einige der freien Stellen sind nun jedoch wieder be-
setzt. 
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zu TOP 7: Vorlage Nr. 17 

Haushaltsplanaufstellung 2019/2020 
 
Frau Nonninger weist einführend darauf hin, dass die Mitwirkung an der Haushalts-
planaufstellung als Problemanzeige, Benennung von Herausforderungen, qualitative 
Äußerung und nicht als bis ins Detail quantifizierte Aufstellung zu verstehen sei. 
 
Zwei Ausnahmen hiervon gibt es: 

 Verwaltungstitel 0604 – einige Titel haben besondere Relevanz für das Landesju-
gendamt und den Landesjugendhilfeausschuss. Diese wurden traditionell fortge-
schrieben, sofern sich der Landesjugendhilfeausschuss diesbezüglich nicht an-
derweitig äußert.  

 Beim Fachausschuss 1 machen sich inhaltliche Forderungen stark an einzelnen 
Titeln fest, weil sie mit ihrem Verwendungszweck eindeutig zugeordnet werden 
können. 

 
Die drei Vorsitzenden der Fachausschüsse erläutern die Darlegungen zur Haushalts-
aufstellung ihrer Fachausschüsse. Herr Steinberg weist auf die in den Jahren 2011-
2016 gewährte jährliche Aufstockung von 3.000 Euro für die Personal- und Sachkos-
ten des Landesjugendringes hin. Der Fachausschuss 1 empfiehlt, diese Förderung 
fortzusetzen. 
Die Vorlagen zum Tagesordnungspunkt sind als Anlagen beigefügt. 
 
Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt die Haushaltsaufstellung einstim-
mig mit den vorgetragenen Empfehlungen der Fachausschüsse und beauftragt 
die Verwaltung, die übereinstimmend von allen Fachausschüssen genannten 
Punkte zusammenzuführen. Vor der Weiterleitung an die Ministerien ist das 
Schreiben an die Vorsitzenden der Fachausschüsse zurück zu spiegeln. 
 
 
zu TOP 8: Anlage zur Vorlage Nr. 16 vom 25.09.17 

Verwaltungsvorschrift zur Gewährung von Zuwendungen zu den 
Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten, Entwurf 
vom 31.8.2017 
(Information zum Beschlussergebnis des Fachausschusses) 

 
Herr Lerch informiert über das Beschlussergebnis des Fachausschusses 2 und ver-
weist auf die letzte vorliegende Stellungnahme zur Thematik. Es ist die Grundsatz-
frage zu klären, ob eine Förderung nach Gruppen oder Plätzen angestrebt wird. Dies 
hat Auswirkungen auf den Bau- und Personalzuschuss und die Betriebsgenehmigung. 
Es besteht die Hoffnung, dass auch Ersatzbauten und Sanierungen gefördert werden. 
 
Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt die Empfehlungen des Fachaus-
schusses 2 einstimmig. 
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zu TOP 9: Vorlage Nr. 18 
Empfehlung zur Kindertagespflege 

 
Herr Lerch führt kurz in den Tagesordnungspunkt ein. Der Beschlussvorschlag ist als 
Anlage beigefügt. 
 
Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt einstimmig die Empfehlung zur 
Kindertagespflege und beauftragt die Verwaltung mit der Veröffentlichung der 
Empfehlung. 
 
 
zu TOP 10: Vorlage Nr. 19 

Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII 
hier: Waldritter-Südwest e.V. 

 
Herr Neu führt kurz in den Tagesordnungspunkt ein. Der Beschlussvorschlag ist als 
Anlage beigefügt. 
 
Der Landesjugendhilfeausschluss beschließt mit einer Enthaltung, den Waldrit-
ter-Südwest e. V. gemäß § 75 SGB VIII i.V.m. § 12 Abs. 1 Nr. 2 AGKJHG als Trä-
ger der freien Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz anzuerkennen. 
 
 
zu TOP 11: Verschiedenes 
 
Herr Steinberg berichtet vom Demokratie-Tag am 6. November in Mainz. Es wurde ein 
Bündnis für Demokratie gegründet. Erstunterzeichner waren die Staatskanzlei, die 
Landtagsverwaltung, das Bildungs- und Jugendministerium, die Dt. Gesellschaft für 
Demokratieerziehung, die Bertelsmann-Stiftung und der Landesjugendring. Das Bünd-
nis müsse nun mit Leben gefüllt werden, ergänzt Herr Steinberg. 
 
Herr Bähr gibt bekannt, dass Frau Frank-Morher (Vertreterin für die Familienbildungs-
stätten) heute letztmalig an der Sitzung des Landesjugendhilfeausschusses teilgenom-
men hat und dankt ihr für die geleistete Arbeit. 
 
 
Protokollführung     Vorsitzende/r 
gez.        gez.  
Andrea Leiter      Albrecht Bähr 
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17. Raab-Zell, Sabine Völcker, Claudia  

18. Ruland, Marc Klomann, Johannes  

19. Schuster, Regine Jennes, Irene  

20. Simon, Anke Teuber, Sven entschuldigt 

21. Steinberg, Volker Pötzl, Horst  

22. Ulrich, Jürgen Bayer, Guido  

23. Wink, Steven Willius-Senzer, Cornelia entschuldigt 

24. Wrogemann, Dr. Ohle Kalinke, Nikolai  

25. Zeller, JProf. Dr. Maren 
Bundschuh, Prof. Dr. 
Stephan 

 

    

 B: beratende Mitglieder   

26. Arshad, Misbah /  

27. Caron-Petry, Eva    entschuldigt Petri-Burger, Antje  

28. Christmann, Stefan /  
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37. Haase, Robert /  

38. Kleinhenz, Sabrina /  

39. Krell, Dr. Matthias / Entschuldigt 

40. Möhler, Prof. Dr. Eva /  

41. Morsblech, Nicole /  

42. Müller, Petra /  

43. Neu, Rudi /  

44. Nothof, Anna-Claire /  

45. Orantek, Sonja /  

46. Posern, Dr. Thomas Donath, Roberta  

47. Rahe, Sarah Jost, Stephanie  

48. Röhlich-Pause, Kerstin /  

49. Rösch, Matthias / entschuldigt 

50. Skala, Dieter Kettern, Frank entschuldigt 

51. Snovski, Vladimir Nikiforova, Marina  
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53. Vicente, Miguel Orphanidou, Carolina entschuldigt 

54. Völcker, Claudia /  
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 weitere Teilnehmer/innen   

 Lerch, Peter   
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Berichterstattung aus den Fachausschüssen des Landesjugendhilfeausschusses 
 
 
 

Vorlage zur Sitzung des LJHA am 20. November 2017 

Information aus dem Fachausschuss 1 15. November 2017 

 
 

Folgende Aufträge / Themen 
wurden bearbeitet: 

Stand der Beratung B = Beschluss im LJHA erforderlich 
I   = Information des LJHA 

Bedarfsfestlegung Haushalt 2019/2020 Der Fachausschuss erarbeitet eine Stellungnahme mit 
den Schwerpunkten für die Bedarfe aus Sicht der Ju-
gendarbeit für den LJHA 

I 

Positionspapier „Fachkräfte gewinnen und halten“ Der FA 1 sichtet die Rückmeldungen zum Positionspa-
pier und plant ein Fachgespräch am 17.1.2018 

I 

Pep vor Ort Das Projekt startet mit dem Auftaktreffen am 
27./28.11.2017 

I 

Situation von Jugendhilfe in RLP angesichts der Schul-
denbremse 

Der FA1 bereitet ein Statement vor, der dem LJHA 
Vorsitz zur Verfügung gestellt wird. 

I 
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Berichterstattung aus den Fachausschüssen des Landesjugendhilfeausschusses 
 
 
 

Vorlage zur Sitzung des LJHA am 20. November 2017 

Information aus dem Fachausschuss 2 9. November 2017 

 
 

Folgende Aufträge / Themen 
wurden bearbeitet: 

Stand der Beratung B = Beschluss im LJHA erforderlich 
I   = Information des LJHA 

Empfehlung Kindertagespflege Die Empfehlung zur Kindertagespflege ist einstimmig 
beschlossen worden. Eine entsprechende Beschluss-
vorlage wird in die LJHA Sitzung am 20. November 
2017 eingebracht.  

B 

Befassung mit dem Kommunal- und Jahresbericht 
2017 des Landesrechnungshofs 
Diskussion mit Vertretern des Landesrechnungshofs  

Herr Ministerialrat Jürgen Flick und Herr Direktor beim 
Rechnungshof Andreas Utsch haben zu den vom FA 2 
vorab eingereichten Fragen Stellung bezogen und dar-
über mit den Mitgliedern diskutiert.  

I 

Themenschwerpunkt „Flüchtlinge“ des LJHA 
Befassung mit der Lebenslage begleiteter und unbe-
gleiteter zugewanderter Menschen. 
Weiterarbeit am Thema sowie Erörterung und Formu-
lierung von wichtigen Fragestellungen aus Sicht des 
FA 2 

Der FA 2 hat die weitere Vorgehensweise zum The-
menauftrag des Landesjugendhilfeausschusses fest-
gelegt. In der nächsten FA 2 Sitzung am 30.01.2018 
wird die Positionierung des FA 2 zusammengefasst 
und zum Abschluss gebracht.  

I 

Haushaltsplanaufstellung 2019/2020 Der FA 2 hat die Haushaltsplanaufstellung 2019/2020 
beraten und wird seine Empfehlung in einer Stellung-
nahme zusammenfassen. Die Stellungnahme wird an 
den LJHA weitergeleitet.  

I 
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Berichterstattung aus den Fachausschüssen des Landesjugendhilfeausschusses 
 
 
 

Vorlage zur Sitzung des LJHA am 13. November 2017 

Information aus dem Fachausschuss 3 20. November 2017 

 
 

Folgende Aufträge / Themen 
wurden bearbeitet: 

Stand der Beratung B = Beschluss im LJHA erforderlich 
I   = Information des LJHA 

Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe RLP e. V. Frau Dr. Mareike Patschke stellt die ehrenamtlich 
arbeitende Ombudsstelle RLP e. V. vor. Die Om-
budsstelle bietet u.a. konkrete Unterstützung für 
junge Menschen und ihre Familien mit begründe-
tem Jugendhilfeanspruch.  

I 

Arbeitsauftrag des LJHA vom 24.04.2017 
Erstellung eines Papiers, das die Bedarfe, Zu-
gänge und Angebote für Maßnahmen im Rahmen 
der HzE beleuchtet 

Die in der letzten Sitzung gegründeten Arbeits-
gruppen haben dem Fachausschuss erste Ar-
beitsergebnisse vorgestellt. Bis zur nächsten Sit-
zung wird die Arbeit der AG’s auf weitere The-
menbereiche ausgeweitet werden und innerhalb 
des Fachausschuss ausgetauscht. 

I 

Haushaltsplanung 2019/20 – Prognosen, Wün-
sche, Anregungen aus dem FA 3 

Der Fachausschuss 3 hat Forderungen und Wün-
sche für eine Haushaltsplanung 2019/20 formu-
liert. Diese sind der Geschäftsstelle des LJHA zu-
gegangen und werden bei Tagesordnungspunkt 6 
der Sitzung des LJHA am 20.11.2017 miteinge-
bracht. 

I 
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Stand: 20. November 2017

Kapitel/Titel Ansatz Regierungsvorl. Empfehlung für Empfehlung für Ist Bermerkungen
Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2016

Kapitel 06 04

Einnahmen
(Verwaltungseinnahmen und dgl.)

06 04  111 11
Verwaltungsgebühren 950.000 998.000 1.048.203

(Ansatz LSJV)
UT 3
Erteilung von staatlichen Anerkennungen an 6.000 6.000 6.000 6.592 LJA*
Soz.Arb. und Soz.Päd. (SPFZ)

06 04  111 12
Gebühreneinnahmen der "Gemeinsamen Zentralen 2.400 2.400 2.400 2.400 11.216 LJA*
Adoptionsstelle Rheinland-Pfalz und Hessen"

06 04  111 31
Teilnehmergebühren 8.200 8.200 8.200 8.200 259.440 LJA*
(Supervisionslehrgänge im SPFZ)

06 04  111 35 (OK 100)
Kostenerstattungen für externe Fortbildungsver- 0 0 0 0 306.137 LJA*
anstaltungen und Tagungen des Sozialpädagogischen
Fortbildungszentrum sowie sonstige Fachveranstaltungen

Haushalt Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz
Landesjugendamt

2019-2020

Kapitel 06 04

* Das Ist-2016 sagt wenig aus, da die LJA-Anteile nicht getrennt ausgewiesen sind.

Stand: 20. November 2017

Kapitel/Titel Ansatz Regierungsvorl. Empfehlung für Empfehlung für Ist Bermerkungen
Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2016

Kapitel 06 04
Ausgaben

06 04 412 02
Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten 95.000 70.000 66.901
und Ausschüssen (Ansatz LSJV)

UT 2
Landesjugendhilfeausschuss, FA´e 25.000 25.400 25.700 LJA*

UT 4
Ausschüsse nach dem Landesgesetz über die staatliche Anerkennung 3.000 3.000 3.000 LJA*
von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern sowie Soz.päd.

UT 5
(Vergabeausschuss für Mitglieder der Stiftungen) 5.100 5.100 5.100 LJA*

UT 7
(Schiedsausschüsse der Schiedsstellen) 200 200 200 LJA*

06 04  412 03
Kosten von Arbeitsgemeinschaften 7.700 8.500 8.500 8.500 3.556 LJA*

06 04 427 31
Nebenamtliche und nebenberufliche 103.800 103.800 103.800 103.800 339.265 LJA*
Lehrkräfte an Schulen

06 04 427 34
Nebenamtliche und nebenberufliche Kräfte für die 70.000 100.000 63.085
Arbeitsgemeinschaften der Sozialarbeiterinnen und Sozial- (Ansatz LSJV)
arbeiter sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen
im Berufspraktikum, Vergütungen der Prüferinnen und Prüfer

UT 1
Arbeitsgemeinschaften der Sozialarbeiterinnen und 22.000 30.000 30.000 LJA*
Sozialarbeiter sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen
im Berufspraktikum

* Das Ist-2016 sagt wenig aus, da die LJA-Anteile nicht getrennt ausgewiesen sind.



Stand: 20. November 2017

Kapitel/Titel Ansatz Regierungsvorl. Empfehlung für Empfehlung für Ist Bermerkungen
Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2016

Kapitel 06 04

sächliche Verwaltungsausgaben

06 04 511 01
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie 1.238.000 1.262.000 1.112.201
Geräte und Ausstattungsgegenstände (Ansatz LSJV)

06 04  518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, 12.000 12.500 13.000 13.500 8.870
Gebäude und Räume (Ansatz LSJV)

06 04 525 01
Aus- und Fortbildung 114.000 125.000 111.863

(Ansatz LSJV)
06 04 525 11
Lehr- und Lernmittel (SPFZ) 2.700 2.700 2.700 2.700 687 LJA*

06 04  526 01
Kosten für Sachverständige 5.200 5.500 6.800 7.100 3.193 LJA*
(Adoption)

06 04  526 11
Gerichts- und ähnliche Kosten 616.000 576.000 534.204
(Anteil Bundeserziehungsgeld, Stiftung) (Ansatz LSJV)

06 04 527 01
Reisekostenvergütungen 180.000 183.000 177.332
(Anteil Landesjugendamt) (Ansatz LSJV)

06 04 531 02
Veröffentlichungen, Dokumentationen 30.000 30.400 28.777
(SPFZ-Programm, Landesjugendamt info, (Ansatz LSJV)
Öffentlichkeitsarbeit Landesjugendamt)

06 04 533 01
Fortbildung der Mitarbeiter/innen im Sozial- 19.000 19.000 19.600 20.300 5.753 LJA*
und Erziehungsdienst (LJA)

* Das Ist-2016 sagt wenig aus, da die LJA-Anteile nicht getrennt ausgewiesen sind.

Stand: 20. November 2017

Kapitel/Titel Ansatz Regierungsvorl. Empfehlung für Empfehlung für Ist Bermerkungen
Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2016

Kapitel 06 04

06 04  533 02 (OK 100)
Externe Fortbildungsveranstaltungen und Tagungen 0 0 0 0 369.008 LJA*
des Sozialpädagogischen Fortbildungszentrums
sowie sonstige Fachveranstaltungen

06 04  686 01
Beiträge an Vereine, Verbände und sonstige 28.900 28.900 21.833
Organisationen

UT 4
Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe (AFET) 2.500 2.100 2.100 2.025 LJA*

UT 5
Deutsches Insititut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIUF) 2.200 2.100 2.100 1.640 LJA*

UT 6
Internationaler Sozialdienst (ISD) 4.500 4.200 4.200 4.090 LJA*

UT 7
Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter (BAGLJÄ) 600 600 600 506 LJA*

UT 8
Bundesarbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendschutz (BAJ) 100 100 100 40 LJA*

UT 9
Bundesarbeitsgemeinschaft offene Kinder- und Jugendeinrichtungen 100 100 100 100 LJA*

0 10.000 9.200 9.200

         

* Das Ist-2016 sagt wenig aus, da die LJA-Anteile nicht getrennt ausgewiesen sind.
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Stand: 
Kapitel/Titel Ansatz Regierungsvorl. LJHA-Empfehlung für LJHA-Empfehlung für Ist Bermerkungen
Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2016

 
Kapitel 07 02

Einnahmen

07 02 119 12
Einnahmen aus Überzahlungen 15.000 15.000 21.624 LJA

07 02 162 61
Zinseinnahmen 13.000 13.000

07 02  231 03
Erstattungen vom Bund für Unterhalts- 18.815.000 25.238.900 12.488.253 LJA
vorschussleistungen (UVG)

07 02 231 74
Verwaltungskostenerstattung für Anlaufstelle Heimerziehung 196.000 196.000

07 02 231 75
Bundeszuweisungen nach dem Bundeskinderschutzgesetz 2.163.200 2.163.200

07 02  281 08
Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen 9.164.000 11.705.000 6.656.195 LJA
(von Kommunen)

Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz
Haushalt 2019-2020

dem Landesjugendamt ganz oder teilweise zur Bewirtschaftung übertragen
Kapitel 07 02 + 07 04 + 07 05

Stand: 
Kapitel/Titel Ansatz Regierungsvorl. LJHA-Empfehlung für LJHA-Empfehlung für Ist Bermerkungen
Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2016

 
Ausgaben

07 02 547 74
nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten 0 0

07 02 547 75
nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten 2.000 2.000 1.613 LJA

07 02  631 02
Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen 4.986.000 6.689.000 3.328.097 LJA
an den Bund

07 02  631 74
Erstattung für den Entschädigungsfond "Heimerziehung" 1.283.000 196.000 2.664 LJA

07 02  631 75
Leistungen nach dem Bundeskinderschutzgesetz 1.983.200 1.983.200 1.748.955 LJA

07 02  633 02
Leistungen nach dem Landesgesetz zum Schutz 1.484.000 1.521.100
von Kindeswohl und Kindergesundheit

Zuweisungen an die Träger der Jugendämter 1.401.638 LJA
gem. § 4 LKindSChG

07 02 636 03
Kostenerstattungen aufgrund des Gesetzes zur Hilfe für 1.666.000 1.666.000 1.649.783 LJA
Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen



Stand: 
Kapitel/Titel Ansatz Regierungsvorl. LJHA-Empfehlung für LJHA-Empfehlung für Ist Bermerkungen
Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2016

 
07 02  681 08
Unterhaltsvorschussleistungen (UVG) 34.582.000 44.168.000 24.976.505 LJA

07 02  684 23
Zuschüsse zu familienfördernden 2.215.500 2.213.000
Maßnahmen

UT 1
Förderung der Familieninstitutionen 1.024.000 581.148 LJA

UT 2
Initiativen im Rahmen des Programms "Familien stärken - Vielfalt leben" 517.500 11.253 LJA

UT 3
Familienferienförderung 631.000 451.037 LJA

UT 4
Arbeitsgemeinschaft der Familienorganisationen 25.000

UT 5
Ratgeber Familie 13.000

UT 6
sonstige Maßnahmen 5.000

Stand: 
Kapitel/Titel Ansatz Regierungsvorl. LJHA-Empfehlung für LJHA-Empfehlung für Ist Bermerkungen
Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2016

 
07 02  684 26
Förderung von Schwangerschaftskonflikt- 5.784.400 5.895.000 5.299.394 LJA
beratungsstellen und Schwangeren-
beratungsstellen

07 02  684 27
Zuschüsse zu den Kosten der sozialen 3.794.200 3.852.300
Beratungsdienste

UT 1 
Maßnahmen der Erziehungs- und Familienberatung 3.815.500 3.588.688 LJA

UT 2
Modelprojekte und Fachtagungen 36.800

07 02  684  51 (neu)
Zuschüsse für die Kinderschutzarbeit 789.000 789.000 758.923 LJA
freier Träger der Jugendhilfe

Kapitel 07 04

Einnahmen

07 04  281 03
Kostenbeiträge und Ersatzleistungen für Jugendhilfe 138.000 138.000 93.570 LJA

Ausgaben

07 04 633 03
Jugendliche für Leistungsberechtigte ohne gewöhnlichen Aufenthalt 97.005.100 85.950.000 37.112.590 LJA
und für Deutsche im Ausland



Stand: 
Kapitel/Titel Ansatz Regierungsvorl. LJHA-Empfehlung für LJHA-Empfehlung für Ist Bermerkungen
Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2016

 
07 04  633 06
Kostenbeteiligung des Landes an den Hilfen zur Erziehung 49.551.600 49.545.400
und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge
Menschen sowie alternative und vorbeugende Maßnahmen

UT 1
erstattung an die örtlichen Träger der Jugendhilfe 49.250.000 49.242.500 LJA
gem. § 26 AG KJHG

UT 2
Modellprojekte, Forschungsvorhaben und Fachtagungen 295.400 18.714 LJA

Kapitel 07 05

Einnahmen

07 05 231 03 (neu)
Bundeszuweisungen für Projekte und Maßnahmen gegen 0 0 0
antidemokratischen und gewaltbereiten Extremismus

Ausgaben

07 05  533 07
Aufwendungen für humanitäre und kulturelle Aufgaben 15.000 15.000 15.000 15.000 10.635 LJA
Maßnahmen der Kinderhilfe Tschernobyl

07 05 633 07
Zuschüsse zur Förderung des Programms Familienbildung 715.000 715.000 559.542 LJA
im Netzwerk / kita!Plus

07 05  684 13
Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen gegen 555.000 605.000
antidemokratischen und gewaltbereiten Extremismus

Stand: 
Kapitel/Titel Ansatz Regierungsvorl. LJHA-Empfehlung für LJHA-Empfehlung für Ist Bermerkungen
Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2016

 
07 05  684 14
Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen 3.788.100 3.788.100 6.733.800 6.733.800 3.449.788 MFFJIV+LJA+LJR
der Jugendarbeit

UT 1
politische Jugendbildung 380.000 400.000 400.000 354.908 LJA + LJR

(s. Empfehlung FA 1)
UT 2
Entwicklung und Einübung sozialen 2.029.000 4.000.000 4.000.000 1.518.548 LJA + LJR
Verhaltens sowie Hilfen zur Freizeitgestalt. (s. Empfehlung FA 1)

UT 3
Internationale Jugendarbeit 58.000 58.000 58.000 56.704 MFFJIV

UT 4
Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiter/-innen 365.000 400.000 400.000 366.562 LJA + LJR
 (s. Empfehlung FA 1)
UT 5
Zentrale Führungsaufgaben der auf 147.300 147.300 147.300 147.300 LJA + LJR
Landesebene anerkannten Jugend-
verbände und Jugendringe

UT 6
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 65.000 750.000 750.000 46.027 MFFJIV
Veranstaltungen (s. Empfehlung FA 1)

UT 7
Medienerziehung 293.500 293.500 293.500 224.533 MFFJIV

UT 8
Innovative und modellhafte Maßnahmen 195.000 195.000 195.000 111.181 MFFJIV
der Jugendarbeit

UT 9
Maßnahmen mit der Zielsetzung 242.300 400.000 400.000 364.681 LJA + LJR
sozialer und politischer Bildung (s. Empfehlung FA 1)
oder Schulung

UT 10
Projektstelle "Eigenständige Jugendpolitik" 33.000 90.000 90.000 29.914 MFFJIV



Stand: 
Kapitel/Titel Ansatz Regierungsvorl. LJHA-Empfehlung für LJHA-Empfehlung für Ist Bermerkungen
Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2016

 
(s. Empfehlung FA 1)

07 05  684 15
Zuschüsse für hauptamtliche Fachkräfte 3.325.000 3.325.000 6.118.800 6.318.400 2.826.244 LJA
der Jugendarbeit (s. Empfehlung FA 1)

UT 1
Zuschüsse zu den Personalkosten von 1.280.000 1.402.500 1.430.500 1.116.640 LJA
Bildungsreferentinnen und -referenten (incl. 1,5 Stellenerweiterung)

UT 2
Zuschüsse zu den Personalkosten von 1.235.000 2.581.500 2.753.100 1.170.250 LJA
Fachkräften in Häusern der offenen Tür (incl. weiterer Anträgen)
freier Träger

UT 3
Zuschüsse zu den Personalkosten 810.000 2.134.800 2.134.800 539.354 LJA
von Fachkräften für die Jugendarbeit (incl. 20 neue Stellen sowie
im ländlichen Raum höhere Förderung der Stellen)

07 05 684 16
Zuschüsse zur institutionellen Förderung der Jugendarbeit 819.100 838.000 866.500 895.900 800.700 MFFJIV

(Berücksichtigung v. Personalerw
und Kostensteigerungen)

07 05 684 17
Förderung der Jugendsozialarbeit 987.600 987.600 1.007.600 1.014.300 575.497 MFFJIV+LJA

(s. Empfehlung FA 1)
UT 1
Jugendsozialarbeit 920.600 935.600 940.600 102.447 LJA

UT 2
Jugendwohnheimen 67.000 72.000 73.700 69.000 LJA

07 05 684 19
Erstattung von Lohnausfall nach dem Gesetz 300.000 300.000 683.000 713.000 304.229 LJA
zur Stärkung des Ehrenamtes in der Jugendarbeit (s. Empfehlung FA 1)

07 05  684 33

Stand: 
Kapitel/Titel Ansatz Regierungsvorl. LJHA-Empfehlung für LJHA-Empfehlung für Ist Bermerkungen
Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2016

 
Mittel zur Förderung ehrenamtlicher 180.000 180.000 180.000 180.000 146.595 MFFJIV+LJA
Tätigkeit 97.521 LJA

07 05  684 34
Umsetzung des Programms 343.100 343.100 343.100 343.100 412.176 MFFJIV
"Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz"

UT 1
Kinder- und Jugendarbeit im ländlichen Raum 33.100 16.400 MFFJIV

UT 2
Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen 103.500 36.785 MFFJIV

UT 3
Maßnahmen zur Umsetzung von Kinderrechten 138.100 107.444 MFFJIV

UT 4
Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung 49.000 0

UT 5
sonstige Maßnahmen 19.400 0

07 05 684 35
Kinder in benachteiligten Lebenslagen 165.400 165.400 165.400 165.400 62.725 MFFJIV
und benachteiligten Wohngebieten

07 05  684 48
Zuschüsse zu Maßnahmen des Kinder- und 22.600 22.600 131.400 131.400 23.867 MFFJIV+LJA
Jugendschutzes

UT 1
überregionale Kinder- und Jugendschutzprojekte 11.200 120.000 120.000 3.837 LJA

(s. Empfehlung FA 1)
UT 2
sonstige Maßnahme 11.400 11.400 11.400
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